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Planungsbericht 

1 Ausgangslage 

1.1 Anlass 

Die Parzelle Nr. 193 in Häfelfingen liegt in der Zone für öffentliche Werke und Anlagen (OeWA)1 und 

umfasst das Gebäude der ehemaligen Schiessanlage. Die ursprüngliche Nutzung wurde aufgegeben und 

die Parzelle im Jahr 1998 an eine Privatperson verkauft. Heute wird die Parzelle landwirtschaftlich ge-

nutzt, wodurch die Zoneneinteilung in der OeWA falsch ist. Die Gemeinde Häfelfingen will diesen rechts-

widrigen Zustand mit einer Mutation der Zonenvorschriften Landschaft auf den Parzellen Nrn. 193, 455 

und 196 bereinigen. Auslöser dieser Mutation war ein Baugesuch der Swisscom Schweiz AG für den Neu-

bau einer Mobilfunkanlage mit Mast und neuen Antennen / HFLF. Im Rahmen der Prüfung dieses Bauge-

suchs wurde festgestellt, dass die aktuellen Nutzungsvorschriften nicht der tatsächlichen Nutzung ent-

sprechen und somit rechtswidrig sind. Der Auftrag für die Mutation wurde an der Gemeindeversamm-

lung vom 7. Juni 2023 durch die Zustimmung zum Kreditantrag demokratisch legitimiert. Dem voraus 

ging ein Antrag zur Umzonung der Parzelle Nr. 193 aus der Bevölkerung, welcher bereits vor der öffent-

lichen Auflage des Baugesuchs der Swisscom eingereicht wurde.  

1.2 Räumliche Lage und Abgrenzung 

Die Parzelle Nr. 193 liegt südlich des Dorfkerns von Häfelfingen. Erschlossen wird sie über einen Landweg 

ausgehend der Strasse «Kirschgarten». Die Parzelle wird begrenzt durch die umliegenden Parzellen Nrn. 

184, 196 und 455.  

 
Abb. 1: Ausschnitt Orthofoto mit AV (Quelle: www.geoportal.ch) 

 

 

1 In den Zonenvorschriften Landschaft Häfelfingen vom 12.03.1996 wird die Zone als «Zone für öffentliche Anlagen 
und Werke (öA+W)» aufgelistet. Zu Einheitlichkeitszwecken wird in diesem Planungsbericht stets die standardi-
sierte Bezeichnung «Zone für öffentliche Werke und Anlagen (OeWA)» verwendet. 
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Abb. 2: Ausschnitt Orthofoto (Quelle: www.geoportal.ch) 

2 Organisation und Ablauf der Planung 

2.1 Projektpartner 

Die Mutation der OeWA «Schiessanlage» wurde von der Einwohnergemeinde Häfelfingen in Zusammen-

arbeit mit der Jermann Ingenieure + Geometer AG in Arlesheim ausgearbeitet. 

2.2 Planungsablauf 

August/September 2023 Erarbeitung Planungsunterlagen 

Oktober 2023 Freigabe Gemeinderat 

Oktober – Dezember 2023 kantonale Vorprüfung 

Februar – März 2024 öffentliche Mitwirkung 

März 2024 Bereinigung 

06. November 2024 Beschlussfassung Gemeinderat 

27. November 2024 Beschlussfassung Gemeindeversammlung 

Dezember 2024 / Januar 2025 Auflage- und allfälliges Einspracheverfahren 

ab Februar 2025 Eingabe zur regierungsrätlichen Genehmigung 

3 Ziele der Planung 

Durch die Mutation der Zonenvorschriften wird die Nutzungszone auf die tatsächliche Nutzung angepasst 

und so die Zonenkonformität wieder hergestellt. Die Parzelle Nr. 193 sowie kleine Teile der Parzellen Nrn. 

196 und 455 werden dafür von der Zone für öffentliche Werke und Anlagen mit Zweckbestimmung 

«Schiessanlage» in die Landwirtschaftszone umgezont. Im Zonenreglement Landschaft wird dementspre-

chend der Eintrag für die Zweckbestimmung bereinigt (Art. 7 ZRL). 
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4 Rahmenbedingungen 

4.1 Gesetzliche Grundlagen auf eidgenössischer Ebene 

→ Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) vom 22. Juni 1979  

→ Raumplanungsverordnung (RPV) vom 28. Juni 2000  

→ Bundesgesetz über die Landwirtschaft (LwG) vom 29. April 1998 

→ Verordnung über landwirtschaftliche Begriffe und die Anerkennung von Betriebsformen (LBV) vom 

7. Dezember 1998 

 

4.2 Gesetzliche Grundlagen auf kantonaler Ebene 

→ Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) vom 8. Januar 1998  

→ Verordnung zum Raumplanungs- und Baugesetz (RBV) vom 27. Oktober 1998 

→ Landwirtschaftsgesetz Basel-Landschaft (LG BL) vom 08.01.1998 

 

4.3 Kantonaler Richtplan 

Die Parzelle Nr. 193 befindet sich gemäss kantonalem Richtplan im Landwirtschaftsgebiet (helles gelb), 

welches zudem als Vorranggebiet Landschaft (grün schraffiert) eingestuft ist. Gemäss kantonalem Richt-

plan ist das Landwirtschaftsgebiet so zu erhalten, dass es seine vielfältigen Funktionen erfüllen kann. Es 

dient der langfristigen Sicherung der Ernährungsbasis, der Erhaltung der Landschaft und des Erholungs-

raums oder dem ökologischen Ausgleich. Gesichert wird das Landwirtschaftsgebiet von den Gemeinden 

durch die Nutzungsplanung. Für die Vorranggebiete Landschaft wird festgelegt, dass diese im Grundsatz 

von neuen Bauten und Anlagen freizuhalten sind. Zonenkonforme Bauten und Anlagen für die landwirt-

schaftliche Bewirtschaftung sind zwar zulässig, sind aber in unmittelbarer Hofnähe anzusiedeln. Falls es 

den Schutzzielen der Vorranggebiete Landschaft dient, können neue landwirtschaftliche Bauten dennoch 

auch an anderen Standorten realisiert werden. Für die Einpassung unerlässlicher standortgebundener 

Bauten, Anlagen und Infrastrukturen in die Landschaft gelten zudem erhöhte Anforderungen. Die Ge-

meinden setzen die Vorranggebiete Landschaft in ihren Zonenvorschriften um. 

 
 Abb. 3: Ausschnitt Kantonaler Richtplan Gesamtkarte (Quelle: www.geoportal.ch) 
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Es besteht keine Festlegung zum Verkehr.  

 
Abb. 4: Ausschnitt Kantonaler Richtplan Verkehr (Quelle: www.geoportal.ch) 

 

4.4 Zonenvorschriften 

Die Parzelle Nr. 193 sowie kleine angrenzende Teile der Parzellen Nrn. 196 und 455 sind gemäss Zonen-

plan Landschaft als Zone für öffentliche Werke und Anlagen (OeWA) mit Zweckbestimmung «Schiessan-

lage» klassifiziert. Die angrenzenden Parzellen sind allesamt in die Landwirtschaftszone mit überlagern-

der Landschaftsschutzzone eingeteilt. Gemäss Zonenreglement Landschaft der Gemeinde Häfelfingen 

sind in der OeWA nur öffentliche Bauten, Anlagen und Werke zu erstellen, deren besondere Zweckbe-

stimmungen einen Standort ausserhalb der Bauzonen rechtfertigen und welche sich nach der angegebe-

nen Zweckbestimmung richten (Art. 7 ZRL). In der Landwirtschaftszone hingegen sind gemäss Zonenreg-

lement Landschaft der Gemeinde Bauten erlaubt, die dem Zweck der Landwirtschaftszone dienen, 

inklusive angemessenem Wohnraum für die Bewirtschaftenden und deren Angehörige (Art. 5 ZRL). Die 

Landschaftsschutzzone ist in ihrem Bestand aus ökologischen und ästhetischen Gründen im räumlichen 

Zusammenhang zu erhalten. Innerhalb dieser Zone dürfen nur Veränderungen vorgenommen werden, 

die den Zielsetzungen des Landschaftsschutzes nicht widersprechen. Überlagert die Landschaftsschutz-

zone die Landwirtschaftszone, wie dies in der vorliegenden Planung der Fall ist, so dürfen landwirtschaft-

liche Bauten und Anlagen nur für standortbedingte und von der ordentlichen Bodenbewirtschaftung ab-

hängige Betriebe errichtet werden. Die Interessen der landwirtschaftlichen Nutzung sind angemessen zu 

berücksichtigen. Für die Weiterentwicklung von landwirtschaftlichen Familienbetrieben sind innere Auf-

stockungen, neue Bewirtschaftungsformen und Spezialkulturen zugelassen (Art. 12 ZRL). 

Grundsätzlich sind die zulässigen Nutzungen in der Landwirtschaftszone schweizweit einheitlich und ab-

schliessend im nationalen Raumplanungsgesetz (RPG) geregelt. Bei Widersprüchen zwischen dem natio-

nalen Gesetz und den Bestimmungen des Zonenreglements Landschaft, greifen die nationalen Vorgaben 

und nicht das kommunale Zonenreglement Landschaft. Das Raumplanungsgesetz schreibt vor, dass Bau-

ten und Anlagen, die zur landwirtschaftlichen Bewirtschaftung oder für den produzierenden Gartenbau 

nötig sind, sowie Bauten und Anlagen, die der inneren Aufstockung eines entsprechenden Betriebs 
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dienen, zonenkonform sind. Bauten und Anlagen, die über eine innere Aufstockung hinausgehen, können 

als zonenkonform bewilligt werden, wenn sie in einem Gebiet der Landwirtschaftszone erstellt werden 

sollen, das vom Kanton in einem Planungsverfahren dafür freigegeben wird (Art. 16a RPG). 

 
Abb. 5: Ausschnitt Zonenplan Landschaft (Quelle: www.geoportal.ch) 

 

 

Von der Parzelle Nr. 193 (Schiessanlage) aus besteht gemäss Zonenplan Landschaft eine orientierende 

Gefahrenzone Schiessanlage.  

 
Abb. 6: Ausschnitt Zonenplan Landschaft (Quelle: www.geoportal.ch) 
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4.5 Erschliessung 

Die Parzelle Nr. 193 wird durch einen Waldweg ausgehend der Strasse «Kirschgarten» erschlossen. 

«Kirschgarten» ist gemäss Strassennetzplan als «Haupterschliessung ausserhalb Siedlungsgebiet» klassi-

fiziert. Für das Gebiet der Parzelle Nr. 193 sind keine Bau- und Strassenlinien erfasst.  

 
Abb. 7: Ausschnitt Strassennetzplan (Quelle: www.geoportal.ch) 

 

4.6 Lärm 

Das Gebiet rund um die Parzelle Nr. 193 ist gemäss Lärmempfindlichkeitsstufenplan, wie für Landwirt-

schaftszonen üblich, als Empfindlichkeitsstufe III (ES III) eingestuft. Es sind mässig störende Betriebe zu-

gelassen (Art. 43 Abs. 1 lit. C LSV).  

 
Abb. 8: Ausschnitt Lärmempfindlichkeitsstufenplan (Quelle: www.geoportal.ch) 
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4.7 Waldgrenzen 

Im relevanten Umfeld der Parzelle Nr. 193 liegen keine Waldflächen und somit keine statischen Wald-

grenzen.  

4.8 Naturgefahren 

Die Parzelle Nr. 193 (rot umkreist) liegt gemäss Gefahrenhinweiskarten in der Nähe eines Gefahrenhin-

weises für spontane Rutschungen (orange). Ansonsten wird die Parzelle gemäss Hinweiskarten von kei-

nem Gefahrenhinweis tangiert.  

 
Abb. 9: Ausschnitt Gefahrenhinweiskarte Naturgefahren (Quelle: geoview.bl.ch) 

 

4.9 Gewässer und Gewässerraum 

In der Umgebung der Parzelle Nr. 193 liegen keine Gewässer und somit keine zu berücksichtigenden Ge-

wässerräume. Die Parzelle liegt nicht in einem Gewässerschutzbereich.  

4.10 Kataster belasteter Standorte 

Für das Gebiet besteht kein Eintrag im Kataster belasteter Standorte.  
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5 Inhalte der Planung 

5.1 Planunterlagen 

Die Mutation Zonenvorschriften Landschaft OeWA «Schiessanlage» besteht aus folgenden Dokumenten: 

→ Zonenplan Landschaft - Mutation Zone für öffentliche Werke und Anlagen mit Zweckbestimmung 

«Schiessanlage» 

→ Zonenreglement Landschaft - Mutation Zone für öffentliche Werke und Anlagen mit Zweckbestim-

mung «Schiessanlage» 

→ Planungsbericht mit Anhängen 

→ Stellungnahme zum kantonalen Vorprüfungsbericht (folgt) 

→ Mitwirkungsbericht (folgt) 

 

Der Mutationsplan und die Mutation des Zonenreglements bilden die rechtsverbindlichen Planungsin-

strumente und sind Bestandteil der Beschlussfassung durch den Gemeinderat und die Gemeindever-

sammlung sowie der Genehmigung durch den Regierungsrat. Der Planungsbericht umfasst die Bericht-

erstattung gegenüber der Genehmigungsbehörde gemäss § 47 der Raumplanungsverordnung (RPV), hat 

jedoch keine Rechtsverbindlichkeit und ist somit nicht Bestandteil der Beschlussfassung durch den Ge-

meinderat und die Gemeindeversammlung sowie der Genehmigung durch den Regierungsrat. Der Regie-

rungsrat kann jedoch Genehmigungsanträge mit mangelhaften Planungsberichten zurückweisen. Die 

Stellungnahme zum Vorprüfungsbericht sowie der Mitwirkungsbericht bilden den Anhang zum Planungs-

bericht und haben ebenfalls orientierenden Charakter. 

 

  



Zonenvorschriften Landschaft   Gemeinde Häfelfingen 

Planungsbericht gemäss Art. 47 RPV mit Stand 6. November 2024 | Beschlussfassung / Planauflage 13/18 

5.2 Bestandteile der Planung 

Rechtsverbindlich: 

→ Die Parzelle Nr. 193 sowie kleine Teile der Parzellen Nrn. 196 und 455 werden im Zonenplan Land-

schaft von einer Zone für öffentliche Werke und Anlagen (OeWA) in Landwirtschaftszone umgezont 

(Abb. 10).  

→ Die Parzelle Nr. 193 sowie kleine Teile der Parzellen Nrn. 196 und 455 werden im Zonenplan Land-

schaft überlagernd als Landschaftsschutzzone erfasst (Abb. 10). 

→ Im Zonenreglement Landschaft § 7 wird die Zweckbestimmung «Schiessanlage 300 m» der beste-

henden OeWA aus der Liste der Zweckbestimmungen entfernt Abb. 11). 

 

 
  

Abb. 10: Ausschnitt Zonenreglement Landschaft 
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Abb. 11: Ausschnitt Zonenplan Landschaft Mutation OeWA Schiessanlage 

 

Orientierend: 

→ Die orientierende Darstellung «Gefahrenzone Schiessanlage» wird aus dem Zonenplan entfernt 

(Abb. 10). Der orientierende Inhalt des Zonenreglements Landschaft wird sinngemäss angepasst 

(Abb. 12). Diese Anpassung erscheint nicht im Mutationsreglement, da sie nicht rechtsverbindlich ist 

und somit nicht dem Beschluss der Gemeindeversammlung unterliegt.  

 

 
Abb. 12: Ausschnitt Zonenplan Landschaft Mutation OeWA Schiessanlage 
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6 Interessenabwägung 

6.1 Übergeordnete Interessen 

Die Bereinigung des aktuell rechtswidrigen Zustands der Nutzvorschriften liegt im Interesse der Öffent-

lichkeit. Durch die Umzonung der Parzelle Nr. 193 sowie kleiner Teile der Parzellen Nrn. 196 und 455 von 

der Zone für öffentliche Anlagen (OeWA) zu Landwirtschaftszone wird die Zonenkonformität wiederher-

gestellt. Somit entsprechen die Nutzungsvorschriften wieder der tatsächlichen landwirtschaftlichen Nut-

zung.  

Aus der Ermittlung der Rahmenbedingungen gehen keine übergeordneten Interessen hervor, welche ge-

gen die Mutationen sprechen. Da die OeWA-Zone nicht mehr öffentlich, sondern landwirtschaftlich ge-

nutzt wird, kommt die Anpassung der Zonenvorschriften den Bestimmungen des kantonalen Richtplans 

nach (siehe Kapitel 4.3). Dank der Wiederherstellung der Zonenkonformität kann das Land vollumfänglich 

zu landwirtschaftlichen Zwecken genutzt werden, wodurch das Gebiet seine Funktionen besser erfüllen 

kann. Die Zuteilung der heutigen OeWA-Zone zur Landschaftsschutzzone gemäss ZRL unterstützt zudem 

den Erhalt der regionaltypischen Landschaft dieser Umgebung (siehe Kapitel 4.4). Bauten zum Zweck der 

landwirtschaftlichen Nutzung im Interesse der Eigentümerschaft sind unter Umständen zulässig.   

6.2 Interessen und Absichten der Gemeinde 

Der Gemeinde ist die Bereinigung des aktuell rechtswidrigen Zustands der Nutzvorschriften ein Anliegen. 

Durch die Umzonung der Parzelle Nr. 193 sowie kleiner Teile der Parzellen Nrn. 196 und 455 von der 

Zone für öffentliche Anlagen (OeWA) zu Landwirtschaftszone wird die Zonenkonformität wiederherge-

stellt. Somit entsprechen die Nutzvorschriften wieder der tatsächlichen landwirtschaftlichen Nutzung.  

6.3 Interessen der Anwohner- und Eigentümerschaft 

Dank der Korrektur der Nutzvorschriften durch die vorliegende Mutation wird die aktuelle landwirt-

schaftliche Nutzung des Geländes zulässig. Somit kann die Eigentümerschaft das Land vollumfänglich ge-

mäss Vorgaben des nationalen RPG respektive gemäss § 5 ZRL zu Landwirtschaftszwecken nutzen und ist 

nicht mehr durch nutzungsfremde Bestimmungen beeinträchtigt. Ausserdem ermöglicht die Wiederher-

stellung Zonenkonformität den Umbau und die Sanierung der bestehenden Baute für landwirtschaftliche 

Zwecke. 

6.4 Fazit 

Alle bekannten Interessen sind gegenüber der Planung positiv oder neutral einzustufen. Sowohl die Öf-

fentlichkeit, respektive die Gemeinde, wie auch die Eigentümerschaft profitieren von der vorliegenden 

Mutation. Es konnten keine Interessenkonflikte festgestellt werden, welche in einer tiefergehenden In-

teressenabwägung beurteilt werden müssten. 
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7 Planungsverfahren 

7.1 Kantonale Vorprüfung 

Die Gemeinden haben gemäss § 6 Absatz 2 Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) die Möglichkeit, ihre 

Planungen vor der Beschlussfassung den zuständigen kantonalen Ämtern zu einer Vorprüfung zu unter-

breiten. Im Rahmen der Vorprüfung wird abgeklärt, ob eine Planung rechtmässig ist, mit den überge-

ordneten kantonalen Planungen übereinstimmt und die kantonalen und regionalen Interessen berück-

sichtigt. Damit wird gewährleistet, dass die Planung genehmigungsfähig ist.  

Die Unterlagen zur Mutation Zone für öffentliche Werke und Anlagen mit Zweckbestimmung «Schiess-

anlage», bestehend aus: 

→ Zonenplan Landschaft - Mutation Zone für öffentliche Werke und Anlagen mit Zweckbestimmung 

«Schiessanlage» 

→ Zonenreglement Landschaft - Mutation Zone für öffentliche Werke und Anlagen mit Zweckbestim-

mung «Schiessanlage» 

→ zugehörigem Planungsbericht  

 

wurden am 23. Oktober 2023 zur Vorprüfung eingereicht. Die Ergebnisse des Kantons folgten mit 

Schreiben vom 5. Dezember 2023.  

Die Änderungen aufgrund des Vorprüfungsberichts sind in der separaten Stellungnahme zur kantonalen 

Vorprüfung ersichtlich. 

7.2 Öffentliche Mitwirkung 

Gestützt auf § 7 des kantonalen Raumplanungs- und Baugesetzes (RBG) vom 08. Januar 1998 wurde 

durch die Gemeinde das öffentliche Mitwirkungsverfahren zu den Zonenvorschriften Landschaft – Mu-

tation Zone für öffentliche Werke und Anlagen mit Zweckbestimmung «Schiessanlage» durchgeführt. 

Folgende Unterlagen wurden vom 20.02.2024 bis 20.03.2024 zur öffentlichen Mitwirkung aufgelegt: 

→ Zonenplan Landschaft – Mutation Zone für öffentliche Werke und Anlagen mit Zweckbestimmung 

«Schiessanlage» 

→ Zonenreglement Landschaft – Mutation Zone für öffentliche Werke und Anlagen mit Zweckbestim-

mung «Schiessanlage» 

→ zugehöriger Planungsbericht  

 

Die Bevölkerung konnte im Rahmen dieses Verfahrens zum Entwurf Stellung nehmen, Einwendungen 

erheben und Vorschläge einreichen, welche bei der weiteren Planung berücksichtigt werden, sofern sie 

sich als sachdienlich erweisen. Das Mitwirkungsverfahren dient dazu, bereits in einer frühen Planungs-

phase allfällige Problempunkte zu erkennen.  

Die Publikation im Vorfeld erfolgte sowohl im kantonalen Amtsblatt Nr. 11 vom 08. Februar 2024 wie 

auch über einen Flyer, der vorgängig an alle Häfelfinger Haushalte verteilt wurde. Zusätzlich wurden die 

betroffenen Grundeigentümer schriftlich über das Mitwirkungsverfahren informiert. Die Bevölkerung 

wurde dazu eingeladen, ihre Anregungen und Wünsche schriftlich im Rahmen des Mitwirkungsverfah-

rens an den Gemeinderat zu richten. Die Planungsunterlagen konnten während der Mitwirkung auf der 

Gemeindeverwaltung Häfelfingen sowie über die gemeindeeigene Homepage eingesehen werden. 
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Stellungnahmen und Anregungen konnten bis zum 20.03.2024 schriftlich an den Gemeinderat einge-

reicht werden. 

Während des Mitwirkungsverfahrens ist keine Eingabe beim Gemeinderat eingetroffen. Entsprechend 

bedarf es keinem Mitwirkungsberichts. 

7.3 Beschlussfassung 

Der Gemeinderat Häfelfingen hat die Planung am ___________ beschlossen. 

Die vorliegende Planung wurde am ___________ durch die Gemeindeversammlung beschlossen. 

Die Referendumsfrist bis zum ___________ ist ungenutzt abgelaufen. 

7.4 Auflage- und Einspracheverfahren 

Das öffentliche Planauflageverfahren fand vom ___________ bis zum ___________ statt. Das Planauf-

lageverfahren wurde im kantonalen Amtsblatt Nr. ____ vom ___________ sowie in folgenden Publikati-

onsorganen publiziert. 

                                                                                                                            Publikationsmittel, Datum der Publikation 

                                                                                                                            Publikationsmittel, Datum der Publikation 

Während der Auflagefrist sind ____ Einsprachen eingereicht worden. 

  



Zonenvorschriften Landschaft   Gemeinde Häfelfingen 

Planungsbericht gemäss Art. 47 RPV mit Stand 6. November 2024 | Beschlussfassung / Planauflage 18/18 

8 Beschlussfassung Planungsbericht 

Dieser Planungsbericht wurde vom Gemeinderat Häfelfingen 

zuhanden der regierungsrätlichen Genehmigung verabschiedet. 

 

Häfelfingen, den ____________________ 

 

Der Gemeindepräsident 

 

 

Die Gemeindeschreiberin 

 

 

 


